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Frau 
Rexrodt, Gisela 
Stadtratsmitglied  
       
       

 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   18.09.2015 

 
Beantwortung der Anfrage AF-0150/2015 

Sehr geehrte Frau Rexrodt, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1.  
Mit dem Investor wird kein Vorhabens- und Erschließungsplan abgeschlossen. 
 
Zu 2.  
Da es keinen Vorhabens- und Erschließungsplan geben wird, wird es auch keinen 
Durchführungsvertrag geben. Nach Vorlage einer mit allen Beteiligten abgestimmten 
Erschließungslösung wird der entsprechende Erschließungsvertrag vorbereitet und 
selbstverständlich dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. 
 
Zu 3.  
Bestandteil des Bebauungsplanes ist auch die Verkehrsplanung für den Geltungsbereich. 
Die Verkehrslösung und eventuell notwendige Festlegungen zum Lärm werden mit dem 
Entwurf des Bebauungsplans dem Stadtrat vorgelegt. Das Lärmgutachten wird als Anlage 
dem Entwurf beigefügt. 
 
Zu 4.  
Aussagen zu Hotel und Tagungshalle werden Inhalt des Bebauungsplanentwurfes sein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 

 

 


